
Hygieneerklärung 
 
für die Anwesenheit bzw. Teilnahme an den Bezirkseinzelmeisterschaften für Damen und Herren 

am Sonntag den 31.10.2021. 

Ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS- 
CoV-2, die nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und habe in den letzten 
14 Tagen ebenfalls nicht unter solchen Symptomen gelitten. 

Typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Trockener Husten, Fieber, 
Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und Geruchssinns. 

Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor. 

Ich habe mich nicht in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch- 
Institut festgelegten Risikogebiet (außerhalb Deutschlands) aufgehalten. 

Ich hatte meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu 
einer Person, die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde, die unter dem 
Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steht oder die sich in den 
letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch Institut festgelegten Risikogebieten 
(außerhalb Deutschlands) aufgehalten hat. 

Sollten Sie eines der Kästchen nicht ankreuzen, bitten wir um Verständnis, dass das wir Ihnen den 
Zutritt zur Halle zum Schutz der Gesundheit aller an der Durchführung des o.g. Turniers leider nicht 
gestatten können. 

Teilen Sie uns bitte zudem unverzüglich mit, sollte sich später etwas an den von Ihnen gemachten 
Angaben ändern (z.B. indem Sie später davon erfahren, dass Sie vor dem Turnier Kontakt zu einem 
(mutmaßlich) mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 Infizierten hatten oder bis zu 14 Tage nach dem o.g. 
Spiel selbst Symptome bei sich entdecken). Soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, werden wir Sie 
zwecks der Lokalisierung und Eindämmung von Infektionsquellen sowie dem Schutz potenzieller 
Kontaktpersonen ggfs. um weitere bzw. detailliertere Informationen bitten. Solche Informationen 
können u.a. umfassen, mit welchen Personen Sie im Zusammenhang mit dem o.g. Turnier persönlichen 
Kontakt hatten oder in welchen Hallenbereichen Sie sich aufgehalten haben. 

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind sowie 
Sie sich bewusst sind, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche 
Gesundheitssituation und die Gesundheitssituation der am Spieltag in der Halle befindlichen Personen 
sowie deren Angehörigen und persönlichem Umfeld haben können. 

Name des Erklärenden erreichbare Telefonnummer 

Ort, Datum 

Unterschrift des Erklärenden sind die Erklärenden Minderjährig 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

bzw. des gesetzlichen Vertreters 

  

 

  

 

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!! 



Kontaktdatenermittlung in Verbindung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

Soweit nach der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung oder aufgrund der 

in ihr vorgesehenen Schutz- und Hygienekonzepte zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung im 

Fall einer festgestellten Infektion mit dem Coronavirus SARS­ CoV-2 Kontaktdaten erhoben 

werden, gilt Folgendes: 

• Zu dokumentieren sind jeweils Namen, Vornamen, eine sichere 

Kontaktinformation (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) sowie der Zeitraum des 

Aufenthaltes. 

Werden gegenüber dem zur Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, 

müssen sie wahrheitsgemäß sein. 
• 

Die Erhebung der Kontaktdaten nach kann auch in elektronischer Form erfolgen, soweit dabei 

eine hinreichend präzise Dokumentation der Daten sichergestellt wird. Behörden, Gerichte und 

öffentliche Stellen, die Aufgaben im öffentlichen Interesse erfüllen oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt handeln, können im Rahmen des Zutritts zu den jeweiligen Gebäuden oder 

Räumlichkeiten ebenfalls personenbezogene Daten erheben. 

Verantwortlich für die verbindliche Kontaktdatenerfassung ist der jeweilige Betreiber der Einrichtung 

beziehungsweise der Veranstalter. 

Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht unbefugt einsehen können und die 

Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter 

Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu löschen. 

Die dokumentierten Daten sind den zuständigen Gesundheitsbehörden auf deren Verlangen hin zu 

übermitteln, soweit dies zur Kontaktpersonenermittlung und Kontaktnachverfolgung erforderlich ist. 

Eine anderweitige Verwendung der Daten innerhalb der Gesundheitsbehörden ist unzulässig. 

Weitere Informationen erhalten sie unter- 

https://www.stmgp.bayern.dejcoronavirus/haeufig-gestellte-fragen 
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